
Auf einen Blick
Voraussetzungen

Fördermöglichkeiten (kombinierbar)

Bayr. Wohnungsbauprogamm
(staatl. Förderprogramm über die BayernLabo - Bayerische Landesbodenkreditanstalt)

Bayr. Zinsverbilligungsprogramm
(Förderprogramm der BayernLabo)

Darlehen Ersterwerb/Bau: 
30% der förderfähigen Kosten*,  
0,5% Zins - 15 Jahre Zinsbindung - 1% Tilgung
Darlehen Zweiterwerb:      
40% der förderfähigen Kosten*
0,5% Zins - 15 Jahre Zinsbindung - 2% Tilgung

Darlehen
1/3 der Gesamtkosten, Eigenkapital min. 20%
0,65 % Zins - 10 Jahre Zinsbindung - 2,0% Tilgung
0,99 % Zins - 15 Jahre Zinsbindung - 2,0% Tilgung
1,99 % Zins - 30 Jahre Zinsbindung - 2,0% Tilgung

Zuschuss
5.000 EUR/Kind bis zu 10% der förderfähigen Kosten*, max. 30.000 EUR

In Kombination mit Wohnungsbauprogramm gilt
1,15 % Zins - 10 Jahre Zinsbindung - 2,0% Tilgung
1,49 % Zins - 15 Jahre Zinsbindung - 2,0% Tilgung

*Förderfähige Kosten gem. §§5-8 II.BV: Sind dem Prinzip nach Kosten KG100-700

Einkommensgrenzen §11 BayWoFG Freibeträge/Abzüge Gesamteinkommen §5 BayWoFG

1-Personenhaushalt                 22.600 EUR Gesamteinkommen*
2-Personenhaushalt                 34.500 EUR Gesamteinkommen

zzgl. für jede weitere Pers.        8.500 EUR
zzgl. für jedes weiteres Kind     2.500 EUR

*Bruttogehalt abzüglich psh. je 10% Steuer, Krankenkasse, Altersvorsorge 

Summe des Jahreseinkommens abzgl. Freibetrag:
a) 4.000 EUR bei Menschen mit Beeinträchtigung von min. 50% 
b) 5.000 EUR bei Ehepaaren o. Lebenspartnern bis zum 8. Jahrestag
abzgl. Abzugsbeträge bis zu:
1) 4.000 EUR für auswärts untergebracht bzw. in Berufsausbildung
2) 6.000 EUR dauerhaft getrennt lebenden Ehe/Lebenspartner
3) 4.000 EUR sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person 
4) 4.000 EUR bei dauerhaft wechselndem Wohnsitzes eine Kinder zw. Den 
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Berechnungsbeispiel

Berechnung Einkommensgrenze

Haushaltsgröße 2 Personen 34.500,00 Euro
zzgl. weitere Personen 08.500,00 Euro
zzgl. weitere Kinder 02.500,00 Euro
Einkommensgrenze 45.500,00 Euro



Fazit

▪ Berechtigungsgrundlage (Jahreseinkommen) großzügig – „man muss kein armer Schlucker sein“

▪ Bis zum 63,33% könnenKreditmittel bei Kombination der beiden Programme erwirkt werden

▪ Förderprogramme mit KFW Darlehen/Zuschüsse kombinierbar

Abwicklung und mögliche Probleme 

▪ Antragstellung muss vor Kaufvertrag Grundstück bzw. Baubeginn stattfinden. Verläuft im Wesentlichen unkompliziert

▪ Bewilligung erfolgt meist schnell

▪ Auszahlung der Darlehensbeträge divers begründet läuft sehr schleppend

➢ Auf eine Zwischenfinanzierung des Fördergeldnehmers bestehen (Umweltbank)

➢ Grundstücksaufteilung frühzeitig angehen zur Befähigung einer notw. Grundschuldeintragung Grundbuch



Quelle: Bayrisches Wohnungsbau- & Zinsverbilligungsprogramm



Quelle: BayWoFG

• Nach §11 BayWoFG, Einkommensgrenzen:

• Nach §5 BayWoFG, Def. Gesamteinkommen

zuzüglich für jedes weitere Kind (auch in Schwangerschaft)       2 500 €




